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das Jahr 2013 neigt sich dem Ende zu und dies gilt auch für die Baumaßnahmen an und in un-
serem neuen Kammergebäude. Die Arbeiten sind im Zeitplan, unangenehme Überraschungen
während der Bauphase sind ausgeblieben und der gesteckte finanzielle Rahmen konnte im We-
sentlichen eingehalten werden.

Natürlich mussten im Laufe der Bauphase einige Veränderungen vorgenommen werden. Dies
hatten wir aber bei einem über 200 Jahre alten, unter Denkmalschutz stehenden Gebäude, nicht
anders erwartet.
Einige Arbeiten drängten sich förmlich auf, um den Charakter des Hauses zu erhalten oder wie-
der herzustellen.
So haben wir nach Entfernung einer Vielzahl von Bodenbelägen alte Dielenbohlen vorgefun-
den, die sich in einem solch schönen Zustand präsentierten, dass wir sie freigelegt haben und
wieder nutzen werden. Auch der Eingangsbereich ist um die Bausünden der 60iger und 70iger
Jahre erleichtert worden und bietet jetzt wieder ein schönes Entreé.

Zwischenzeitlich ist die Entscheidung gefallen, dass die Notarkammer das neue Gebäude mitnutzen wird aber erst zu einem
späteren Zeitpunkt. Zu diesem Zwecke haben wir bereits die entsprechenden Büroräume im Erdgeschoss geschaffen. 

Der Umzug der Rechtsanwaltskammer wird im Dezember 2013 stattfinden.

Alle Kammermitglieder sind selbstverständlich herzlich eingeladen, sich von den wirklich schönen Räumlichkeiten selbst ein
Bild vor Ort zu machen, dies aber bitte erst ab Januar 2014.

Im Verlaufe des Jahres 2014 wollen wir auch noch ein Tag der offenen Tür durchführen. Wenn die Wetterverhältnisse wieder
freundlicher sind, u. U. auch ein Aufenthalt im Außenbereich möglich ist, wollen wir unsere neue Geschäftsstelle sowohl den
Kolleginnen und Kollegen als auch den Justiz- und anderen Behörden vorstellen und dann vielleicht  ein Bier vom Fass trin-
ken und eine Bratwurst vom Grill essen.
Damit die Kosten nicht ausufern, werden wir Vorstandsmitglieder natürlich persönlich grillen und zapfen.

Vielleicht entnehmen Sie meinen Zeilen eine gewisse Vorfreude auf das nächste Jahr und die neue Geschäftsstelle. Ich glaube,
es geht allen Mitarbeitern der Geschäftsstelle und allen Vorstandsmitgliedern ebenso.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen ein erfolgreiches, gesundes Jahr 2014 und eine geruhsame friedliche Weihnachtszeit.
Damit verbinde ich gleichzeitig meinen Dank an alle für die Kammer Tätigen - sei es im Bereich der Geschäftsstelle, sei es im
Bereich des Ehrenamtes -.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Ihr

Michael Schlüter 
Präsident
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Aus dem Vorstand

67. Tagung der Gebührenreferenten der Rechtsanwaltskammern

Nachfolgend findet sich der Kurzbericht der
Bundesrechtsanwaltskammer vom 14.11.2013 zur
letzten Gebührenreferententagung in Erfurt, an
der unser Vizepräsident Rechtsanwalt und Notar
Jens Vollmer und die Geschäftsführerin Rechtsan-
wältin Petra Boeke teilgenommen haben.

Am 19.10.2013 fand in Erfurt die 67. Tagung der Ge-
bührenreferenten der Rechtsanwaltskammern statt.
Schwerpunktthemen waren die Vorarbeiten für ein
weiteres Kostenrechtsmodernisierungsgesetz (3.
KostRMoG) sowie der geplante bundeseinheitliche
Streitwertkatalog für die Arbeitsgerichtsbarkeit. 
Es wurden als Vorarbeiten für ein 3. KostRMoG unter
anderem Inhalt und Auslegung von Nr. 1000 Abs. 1
Nr. 2 VV RVG sowie der Zusatzgebühr für besonders
umfangreiche Beweisaufnahmen nach Nr. 1010 VV
RVG diskutiert. Neben diesen durch das 2. KostR-
MoG nur unzureichend umgesetzten Forderungen der
Anwaltschaft waren sich die Gebührenreferenten ei-
nig, dass auch die aus der Stellungnahme von BRAK
und DAV aufgestellten Forderungen zum 2. KostR-
MoG, welche nicht Gesetz geworden seien, weiterhin
aufrecht erhalten werden sollten. 
Bezüglich des geplanten bundeseinheitlichen Streit-
wertkataloges für die Arbeitsgerichte, welcher im Mai
2013 durch eine von den Präsidenten der Landesar-
beitsgerichte eingesetzte Kommission veröffentlicht
wurde, diskutierten die Gebührenreferenten die fakti-
sche Wirkung des Kataloges, welcher bisher nur im
Entwurf vorliegt, aber dennoch von einigen Gerichten
- teils ohne jegliche Begründung - berücksichtigt
wird. Insbesondere wurde die Rechtswidrigkeit des
Kataloges erörtert, da Bedenken im Hinblick auf die
Zuständigkeit der LAG-Präsidenten zur Erstellung ei-
nes solchen Kataloges bestehen. Hierneben wurde der
Katalog aber auch inhaltlich stark kritisiert. Zwischen-
zeitlich haben sowohl BRAK als auch DAV hierzu
eine Stellungnahme abgegeben. Eine Beteiligung der
Anwaltschaft bei der Erstellung des Kataloges sei aus
Sicht der Gebührenreferenten erforderlich gewesen. 
Zum wiederholten Male tauschten sich die Gebühren-
referenten auch über die Frage der Zulässigkeit von
Werbung mit kostenloser Erstberatung aus. Nach

überwiegender Ansicht der Gebührenreferenten dürfte
diese grundsätzlich zulässig sein, da § 34 RVG die
kostenlose Rechtsberatung erlaube, was so auch be-
reits durch einige Gerichte festgestellt worden sei.
Wenn die kostenlose Rechtsberatung erlaubt sei, müs-
se dies auch für die Werbung damit gelten, so die Ge-
bührenreferenten. 
Zum sog. Masseninkasso wurde diskutiert, welche Ge-
bühr eingreife und angemessen sei. Generell läge eine
Geschäftsgebühr nach Nr. 2300 VV RVG und nicht die
Gebühr für ein einfaches Schreiben nach Nr. 2301 VV
RVG vor. Es sei jeweils im Einzelfall nach dem Er-
messen des Rechtsanwalts zu bestimmen, welche Ge-
bühr konkret angemessen sei; die 1,3 Gebühr dürfte
aber in der Regel bei Standartschreiben nicht gerecht-
fertigt sein. 
Im Hinblick auf die Abrechnung von Beratungshilfe-
sachen, hier insbesondere die Frage, ob eine oder meh-
rere Angelegenheiten in Familiensachen vorlägen, äu-
ßerten die Gebührenreferenten, dass die Rechtspre-
chung hierzu noch sehr uneinheitlich sei und der
Rechtsanwalt ggf. Rechtsmittel mit Bezug auf die po-
sitive Rechtsprechung einlegen müsse. 
Schließlich diskutierten die Gebührenreferenten noch
darüber, wie die Abrechnungspraxis derzeit bei
Rechtsschutzversicherungen und Rechtsanwälten ver-
laufe. Insbesondere wurde berichtet, dass die HUK-
Coburg Rechtsschutzversicherung AG nach einem Ge-
spräch mit den nordrhein-westfälischen Rechtsan-
waltskammern ihre Rationalisierungsabkommen ge-
ändert habe. In den seit Mai 2013 geltenden Abkom-
men sei vorgesehen, dass sämtliche Vergütungstatbe-
stände erfüllt und die gesetzlichen Gebühren, die der
Anwalt in Rechnung stelle, übernommen würden, so-
fern sie bei Rahmengebühren entsprechend § 14 Abs.
1 RVG dargelegt würden. 
Die 68. Tagung der Gebührenreferenten wird am
29.03.2014 in München stattfinden. Voraussichtlich
werden sich die Gebührenreferenten hier schwer-
punktmäßig weiter mit den Vorarbeiten für ein 3.
KostRMoG sowie mit dem Inhalt und der Auslegung
der zum 01.01.2014 in Kraft tretenden Änderungen
des Prozesskostenhilfe- und Beratungshilferechts be-
fassen.
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Neues aus Brüssel

Recht auf einen Rechtsbeistand

Am 10. September 2013 hat das EP den lange zwi-
schen Rat, EP und Europäischer Kommission verhan-
delten Text zum Richtlinienvorschlag zum Recht auf
einen Rechtsbeistand und zur Kontaktaufnahme bei
Festnahme angenommen. Die Richtlinie sieht das
Recht für Beschuldigte und Verdächtige vor, ab der er-
sten Befragung durch die Polizei bis zum Ende des
Verfahrens einen Rechtsanwalt zu Rate ziehen zu kön-
nen. Dem Beschuldigten muss das Recht zustehen,
sich mit einem Rechtsanwalt seiner Wahl vertraulich
und mit ausreichend Zeit vor Befragungen durch Poli-
zei oder Richter beraten zu können. Dies war ein sehr
streitiger Punkt in den Verhandlungen. Während eini-
ge Mitgliedstaaten eine Einschränkung der Vertrau-
lichkeit forderten, beispielsweise wenn der Verdacht
bestünde, dass der Anwalt selbst in kriminelle Akti-

vitäten verwickelt ist, hat sich die BRAK zusammen
mit den anderen europäischen Anwaltschaften aktiv
dafür eingesetzt, dass die Vertraulichkeit uneinge-
schränkt zum Schutz des Beschuldigten gewährleistet
wird. Ohne diese Garantie ist eine effiziente Verteidi-
gung der Rechte des Beschuldigten unmöglich. Auch
die Forderungen der BRAK nach einer aktiven Betei-
ligung des Anwalts am Prozess und in den Verhören
wurden mit in den Text aufgenommen. Der Rechtsan-
walt darf aktiv an Befragungen teilnehmen und nicht,
wie es einige Mitgliedstaaten forderten, lediglich ein
Anwesenheitsrecht innehaben. Außerdem muss der
Rechtsanwalt bei polizeilichen Gegenüberstellungen
und Nachstellungen der Tat anwesend sein. Bevor die
Richtlinie in Kraft tritt, muss sie nun noch vom Rat der
Europäischen Union angenommen werden.
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Berufsrecht

Beschlüsse der 4. Sitzung der  5. Satzungsversammlung bei der
BRAK am 15.04.2013
Berufsordnung
I. § 8 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst:

Auf eine Verbindung zur gemeinschaftlichen
Berufsausübung darf nur hingewiesen werden,
wenn sie in Sozietät oder in sonstiger Wiese
mit den in § 59a BRAO genannten Berufsträ-
gern erfolgt.

II. § 10 Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst:
(1) Der Rechtsanwalt hat auf Briefbögen seinen

Kanzleianschrift anzugeben. Kanzleianschrift
ist die im Rechtsanwaltsverzeichnis als solche
eingetragene Anschrift (§ 31 Abs. 3 Satz 1
1.Halbsatz, § 27 Abs. 1 BRAO). Werden meh-
rere Kanzleien, eine oder mehrere Zweigstel-
len unterhalten, so ist für jeden auf den Brief-
bögen Genannten seine Kanzleianschrift anzu-
geben.

III. § 29 wird aufgehoben und durch folgende
neue Bestimmungen ersetzt: 

1. § 29 a Zwischenanwaltliche Korrespondenz
im grenzüberschreitenden Rechtsverkehr
Der Rechtsanwalt ist verpflichtet, nach Rück-
sprache mit seinem Mandanten die Anfrage ei-
nes ausländischen Rechtsanwalts zu beant-
worten, ob er „vertraulich“ gegenüber seinem
Mandanten oder „ohne Präjudiz“ (d.h. ohne
spätere Verwendung gegen den ausländischen
Rechtsanwalt oder dessen Mandanten) Infor-
mationen austauschen oder Gespräche führen
kann. 

2. § 29b Einschaltung eines ausländischen
Rechtsanwalts
Wer als Rechtsanwalt einen ausländischen
Rechtsanwalt  einschaltet, muss diesen bei der
Einschaltung informieren, wenn er eine sich
aus der Einschaltung ergebende eigene Ver-
bindlichkeit  oder Haftung für das Honorar,
die Kosten und die Auslagen des ausländi-
schen Rechtsanwalts nicht übernehmen will. 

IV. Die Überschrift des § 30 BORA wird wie
folgt neu gefasst:
§ 30 Berufliche Zusammenarbeit mit Ange-
hörigen anderer Berufe

V. § 32 wird wie folgt geändert:
1. Die Überschrift wird wie folgt neu gefasst: 

§ 32 Beendigung einer gemeinschaftlichen
Berufsausübung

2. Abs. 1 Satz 4 wird wie folgt neu gefasst:
Der ausscheidende Sozius darf am bisherigen
Kanzleisitz und auf der Internetseite der Sozie-
tät einen Hinweis auf seinen Umzug für ein
Jahr anbringen.

VI. § 33 Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst:
(1) Soweit Vorschriften dieser Berufsordnung

Rechte und Pflichten des Rechtsanwalts im
Hinblick auf die Sozietät als Form der gemein-
schaftlichen Berufsausübung vorsehen, gelten
sie sinngemäß für alle anderen Rechtsformen
der gemeinschaftlichen Berufsausübung.
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Fortbildungspflicht für Fachanwälte
ist kalenderjährlich zu erbringen
In einer aktuellen Entscheidung hat der Bundesgerichts-
hof entschieden, dass die Fortbildungspflicht nach dem
eindeutigen Wortlaut des § 15 FAO kalenderjährlich zu
erbringen ist (BGH vom 08.04.2013 (AnwZ (Brfg)
16/12). Der Senat führt dazu aus: „Ist ein Jahr verstri-
chen, kann sich der Rechtsanwalt in diesem Jahr nicht
mehr fortbilden.“

Wir nehmen diese Entscheidung zum Anlass Sie erneut
darauf hinzuweisen, dass Sie  Ihre Fortbildungsver-

pflichtung als Fachanwalt für 2013 bis zum 31.12.2013
zu erfüllen haben. 

Es gibt grundsätzlich keine Handhabe, die Fortbildungs-
verpflichtung im vorangegangenen Jahr vor zu leisten
oder erst zu Beginn des Folgejahres eine Fortbildungs-
veranstaltung zu besuchen und zu verrechnen.

Petra Boeke
Geschäftsführerin
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Rechtsprechung

FG Köln: Anwaltskosten für familiengerichtliche
Unterhaltsverfahren als außergewöhnliche Belastung abzugsfähig
Das Finanzgericht Köln hat mit Urteil vom
26.06.2013 entschieden, dass die Anwaltskosten für
familiengerichtliche Unterhaltsverfahren als außerge-
wöhnliche Belastung abzugsfähig sind.  In der Ent-
scheidung heißt es, dass nach der nunmehr vom BFH
vertretenen Auffassung (BFH vom 12.05.2011 – VI R
42/10) Zivilprozesskosten grundsätzlich zwangsläufig
sind, weil der Steuerpflichtige wegen des staatlichen
Gewaltmonopols seine Ansprüche nicht selbst, son-
dern nur über die Einschaltung der Gerichte durchset-
zen könne. Etwas anderes gelte nur für den, der sich
mutwillig oder leichtfertig auf einen Prozess eingelas-
sen habe. Die für die Anerkennung der außergewöhn-
lichen Belastung erforderliche Unausweichlichkeit

liegt nach Ansicht des FG Köln für den Steuerpflichti-
gen bereits darin, dass er im Verfassungsstaat des
Grundgesetzes den Rechtsweg beschreiten müsse.
Durch die Neuregelung des § 33 Abs. 2 EStG sind die
Aufwendungen für die Führung eines Rechtsstreites
vom Abzug ausgeschlossen, es sei denn, es handelt
sich um Aufwendungen, ohne die der Steuerpflichtige
Gefahr liefe, seine Existenzgrundlage zu verlieren und
seine lebensnotwendigen in dem üblichen Rahmen
nicht mehr befriedigen zu können. 
Die Revision gegen die Entscheidung wurde zugelas-
sen.

FG Köln Urteil vom 26.06.2012 - 7 K 2700/12

VG Koblenz: Keine Aktenversendungspauschale bei Selbstabholung

Das VG Koblenz hat am 12.04.2013 entschieden, dass
die Aktenversendungspauschale  von 12,00 EUR gem.
§ 3 Abs. 2 GKG ; Nr. 9003 Kostenverzeichnis nicht zu
erheben ist, wenn der Prozessbevollmächtigte selbst
die Akten auf der Geschäftsstelle des Gerichts abholt
oder abholen lässt.
Der Erinnerungsführer hatte in der Klageschrift bean-
tragt, die Verwaltungsvorgänge und Personalakten  -
entsprechend der dort gängigen Praxis -  auf der Ge-
schäftsstelle des Verwaltungsgerichts zur Abholung
bereit zu legen. Für die Akteneinsicht wurde Die Ak-
tenversendungspauschale in Höhe von 12,00 EUR er-
hoben. Hiergegen richtete sich die Erinnerung.
Zur Begründung führte das Gericht aus, die Auslagen-
pauschale nach Nr. 9003 der Anlage 1 zu § 3 Abs. 2
GKG – Kostenverzeichnis  hätte nicht angesetzt wer-
den dürfen. Holt der Prozessbevollmächtigte selbst
oder sein Hilfspersonal selbst die Akten auf der Ge-
schäftsstelle des Gerichts ab, falle die Auslagenpau-
schale nicht an. Die Regelung setze nach dem eindeu-
tigen Wortlaut eine Versendung der Akten voraus.
Nach der amtlichen Begründung zu dem Auslagentat-

bestand soll pauschal die Abgeltung von Aufwendun-
gen ermöglicht werden, die dadurch entstehen, dass
Akteneinsichten an einen anderen Ort als dem der ak-
tenführenden Stelle gewünscht und dadurch Versen-
dungen notwendig werden, die Kosten verursachen
(z.B. Transport- und Verpackungskosten).  Zwingende
Voraussetzung sei demnach die Versendung der Akten
an einen anderen Ort. Daran fehle es aber wenn die
Akten von dem Einsichtsberechtigten selbst abgeholt
werden. 
Dass auch im Falle der Selbstabholung bei der Ge-
schäftsstelle des Gerichts Aufwände entstehen kön-
nen, sei zwar zutreffend. Das ändere aber nichts daran,
dass es an einem vom Gesetzgeber vorausgesetzten
Versenden der Akten fehle. Eine weite, lediglich an
Aufwänden, gleich welcher Art, anknüpfende Ausle-
gung des Auslagentatbestandes verbiete sich aber be-
reits wegen des Eingriffscharakters der Norm (Art. 20
Abs. 2 GG).

Verwaltungsgericht Koblenz, Beschluss vom
12.04.2013 – 6 K 272/13.KO
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Bayrischer AGH: Verstoß gegen das Sachlichkeitsgebot

Ein Rechtsanwalt verstößt gegen das Sachlichkeitsge-
bot, wenn er in einem gegen ihn geführten Ordnungs-
widrigkeitenverfahren einen anderen als möglichen
Fahrer seines Fahrzeugs konkret bezeichnet, ohne sei-
nen eigenen Aufenthalt zur Tatzeit genau zu recher-
chieren und insbesondere ohne sich bei der nament-
lich von ihm angegebenen Person zu erkundigen, ob
diese das Fahrzeug zur Tatzeit geführt hat. Allein auf-

grund der Auskunft seiner Angestellten, im Terminka-
lender sei ein Termin eingetragen, darf ein Rechtsan-
walt nicht ohne weitere Überprüfung einen Dritten als
Fahrer benennen.

Bayrischer AGH, Urteil vom 05.02.2013 - BayAGH II
- 15/12

AGH Mecklenburg-Vorpommern:
Verstoß gegen das Sachlichkeitsgebot
Ein Rechtsanwalt verstößt gegen das Sachlichkeitsge-
bot, wenn er im Rahmen der Ablehnung eines Zustell-
versuchs eines Kollegen diesem schriftlich mitgeteilt
hat, dass er diesen Kollegen, zumindest was den Zu-
gang anwaltlicher Schreiben angehe, für einen Lügner
und Betrüger halte. Die dadurch getätigte Aussage

über das Verhalten seines Kollegen enthält sowohl be-
leidigende, abwertende Elemente, als auch die Fest-
stellung eines strafbaren Verhaltens des Kollegen. 

AGH Mecklenburg-Vorpommern, Urteil vom
30.11.2012 - AGH 1/12
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Aktuelles

Gesetz gegen unseriöse Geschäftspraktiken

Das Gesetz gegen unseriöse Geschäftspraktiken ist am
08.10.2013 im Bundesgesetzblatt verkündet worden.
Die Neuregelung sieht unter anderem Änderungen im
Gebührenrecht bei wettbewerbsrechtlichen und urhe-
berrechtlichen Abmahnungen vor. Außerdem gelten
künftig bei Inkassodienstleistungen bestimmte Darle-
gungs- und Informationspflichten zu Gunsten des
Schuldners, die auch Rechtsanwälte, die Inkasso-
dienstleistungen erbringen, betreffen. Die BRAK hat-
te sich in ihrer Stellungnahme nachdrücklich gegen
eine solche Änderung ausgesprochen.
Das Gesetz ist überwiegend am Tag nach der Verkün-

dung in Kraft getreten, die Änderungen hinsichtlich
der Darlegungs- und Informationspflichten gem. § 43
d BRAO gelten seit dem  01.11.2013. § 43 d BRAO
regelt die Darlegungs- und Informationspflichten von
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten bei Inkasso-
dienstleistungen. Trotz umfangreicher Bemühungen
seitens der BRAK konnte diese neue Regelung nicht
abgewendet werden. 

Bundesgesetzblatt Jahrgang 2013 Teil I Nr. 59, Seite
3714 ff,  ausgegeben am 08.10.2013

Umzug der Geschäftsstelle zum Lessingplatz 1
in der Zeit vom 11. bis 13. Dezember 2013
Die Geschäftsstelle wird voraussichtlich in der Zeit
vom 11. bis zum 13. Dezember 2013 in die neuen
Räumlichkeiten am Lessingplatz 1 in Braunschweig
umziehen. An diesen Tagen werden wir telefonisch
nicht oder nur eingeschränkt erreichbar sein. Post

kann bereits am Lessingplatz 1 abgegeben werden.
Wir bitten dies zu berücksichtigen. 

Rechtsanwältin Petra Boeke
Geschäftsführerin

Erstellung einer neuen Liste der Rechtsanwälte, die bereit sind, in
Prozesskostenhilfesachen vor dem Bundessozialgericht aufzutreten
Das Bundessozialgericht bittet darum, dass die im
Jahre 2002 mit den Rechtsanwaltskammern letztmalig
aktualisierte Liste der Rechtsanwälte, die bereit sind,
in Prozesskostenhilfeverfahren vor dem Bundessozi-
algericht aufzutreten,  aktualisiert wird. 
Zu diesem Zweck bitten wir alle Kollegen, die in die-
se Liste aufgenommen werden möchten, sich bis spä-

testens zum 02.Dezember 2013 in der Geschäftsstelle
der Rechtsanwaltskammer zu melden. An diesem Tag
sollen die Rechtsanwälte der BRAK mitgeteilt wer-
den. 

Rechtsanwältin Petra Boeke
Geschäftsführerin

PKH- und Beratungshilferecht

Das Gesetz zur Änderung des Prozesskostenhilfe- und
Beratungshilferechts wurde am 31.08.2013 ausgefer-
tigt und im Bundesgesetzblatt vom 06.09.2013 ver-
kündet. Es kann damit wie geplant am 01.01.2014 in
Kraft treten. Das neue Gesetz soll die Prozesskosten-
hilfe und Beratungshilfe effizienter gestalten und die
missbräuchliche Inanspruchnahme verhindern. Die

Regelungen zur Beratungshilfe setzen darüber hinaus
eine Entscheidung des BVerfG zur Einbeziehung steu-
errechtlicher Angelegenheiten in die Beratungshilfe
um. Außerdem wird der Kreis der die Beratungshilfe
erteilenden Personen über die Rechtsanwälte hinaus
auf die Angehörigen der steuer- und wirtschaftsbera-
tenden Berufe sowie auf die Rentenberater erweitert.
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Die Papierablage ist ein Auslaufmodell
Richter erkennen digitale Kopie im Verfahren meist an
„Simulationsstudie „Ersetzendes Scannen“ der DATEV“
Nürnberg, 30. Oktober 2013: Grundsätzlich könnte die
digitale Kopie eines Papierbelegs in Zukunft genügen,
um in einem Streitfall zu seinem Recht zu kommen.
Dies ist das Resultat einer Simulationsstudie, die die
Universität Kassel gemeinsam mit der DATEV eG
durchgeführt hat. Zwei Tage lang wurden dazu in
Nürnberg insgesamt 14 Gerichtsverhandlungen simu-
liert. In der Mehrzahl der Fälle entschieden die Rich-
ter, dass eine elektronische Kopie als Beweis aus-
reicht, wenn sie richtig eingescannt und je nach Doku-
mentenklasse eventuell noch digital signiert ist. "Das
Relikt Papierablage kann vor dem Hintergrund unserer
Studie in Zukunft hoffentlich bald über Bord geworfen
werden", zeigt sich Prof. Alexander Roßnagel vom In-
stitut für Wirtschaftsrecht der Universität Kassel zu-
versichtlich. "Für Millionen von Unternehmen - insbe-
sondere für den Mittelstand - bedeutet das künftig eine
enorme Entlastung bei der Einhaltung der gesetzlichen
Aufbewahrungsfristen."
Interessant in diesem Zusammenhang könnte insbe-
sondere das Fazit von Ulrich Schwenkert, Vorsitzen-
der Richter am Finanzgericht Berlin-Brandenburg
sein, der im Rahmen der Studie die finanzgericht-
lichen Streitfälle zu klären hatte: "Im Regelfall dürften
selbst die eigenhändig ohne besondere Vorkehrungen
eingescannten Belege nicht zu einem Rechtsnachteil
führen". In der finanzgerichtlichen Praxis werde sehr
häufig mit Belegkopien gearbeitet, ohne dass die Vor-
lage des Originals gefordert sei. "Dies muss auch für
digitale Kopien gelten", meint Schwenkert.

Elektronisch oder Papier ist nicht die Frage
Für Richter und Rechtsanwälte ist der Umgang mit
elektronischen Belegen inzwischen kein Problem
mehr. Ob ein Fall gewonnen oder verloren wird, hängt
nicht an der Frage, ob das Beweismittel digital oder in
Papierform vorliegt. Wichtiger als der Scan selbst ist
die Vor- und Nachbereitung, also die Frage, mit wel-
chen Mitteln der Beleg vor Manipulation geschützt
wird. Entsprechend erhöht ein sicherer Scan- und Ab-
lageprozess grundsätzlich den Beweiswert. Um für zi-
vilrechtliche Streitfälle, in denen um Verträge, Rech-
nungen oder Quittungen gestritten wird, gerüstet zu
sein, empfiehlt sich ein entsprechendes Verfahren in
jedem Fall. Wenn etwa Vertragsoriginale vernichtet
werden, sollte die elektronische Kopie zumindest eine
automatisch erstellte elektronische Signatur enthalten.

Wichtiger Beitrag für eine juristische Beurteilung
Eine umfassende Rechtssicherheit kann die Simula-
tionsstudie zwar nicht schaffen, doch alle Beteiligten
erwarten, dass die aus ihr hervorgegangenen Refe-
renzurteile Vorbildwirkung entfalten. "Da sie in der
Fachwelt ernst zu nehmende Einschätzungen dafür
sind, ob das jeweils zugrunde liegende Verfahren als
rechtssicher zu bewerten ist, bilden die Urteile einen
wichtigen Beitrag für eine juristische Beurteilung zum
Ersetzenden Scannen", ist Michael Seyd überzeugt,
der bei der DATEV als Mitglied der Geschäftsleitung
für die strategische Unternehmensentwicklung verant-
wortlich ist. "Bei einem sorgfältigen Umgang und ent-
sprechender organisatorischer Gestaltung ist es künf-
tig möglich, zumindest unterschriftslose Belege nach
einem sicheren Scan und sicherer elektronischer Ar-
chivierung zu vernichten, ohne dabei den Beweiswert
zu beschneiden."

Simulationsstudien sind ein gängiger Weg, um in The-
menfeldern, in denen es noch keine Urteile aus der
Praxis gibt, stichhaltige Argumente für die juristische
Diskussion zu liefern. In der Nürnberger Studie wur-
den unter verschiedenen Gesichtspunkten realitätsna-
he Streitfälle verhandelt, bei denen sich eine Partei
ausschließlich auf elektronische Kopien ursprüng-
licher Papierbelege berief, die unter Einsatz unter-
schiedlicher Technik und organisatorischer Vorgaben
erzeugt wurden.

Simulationsstudie Ersetzendes Scannen. Quelle: DTATEV eG
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Eröffnung des elektronischen Rechtsverkehrs
bei allen Niedersächsischen Verwaltungsgerichten 
Niewisch-Lennartz: „Ein wichtiger Schritt zur flächendeckenden Öffnung der Niedersächsischen Justiz
für eine zeitgemäße elektronische Kommunikation“

Seit dem 01. November 2013  gilt eine von der Nieder-
sächsischen Justizministerin Antje Niewisch-Lennartz
unterzeichnete Verordnung zur Eröffnung des elektro-
nischen Rechtsverkehrs bei allen Niedersächsischen
Verwaltungsgerichten. 

Elektronische Schriftsätze konnten bei dem Nieder-
sächsischen Oberverwaltungsgericht sowie dem Ver-
waltungsgericht Lüneburg bereits seit dem 1. Novem-
ber 2011 eingereicht werden. Nach Abschluss dieser
erfolgreichen Erprobung können ab dem 1 .November
2013 nun auch Verfahrensbeteiligte wie Bürger,
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sowie Behör-
den bei allen Niedersächsischen Verwaltungsgerichten
Klagen, Schriftsätze und Erklärungen auf elektroni-
schem Weg einreichen. 

Fälschungssicherheit, Vertraulichkeit und Urheber-
schaft der übermittelten Daten werden durch den Ein-
satz eines Elektronischen Gerichts- und Verwaltungs-
postfachs (EGVP) einschließlich einer vom Anwender
zu verwendenden qualifizierten elektronischen Signa-
tur sichergestellt. Die Einreichung von Schriftstücken
durch Versendung einer gewöhnlichen E-Mail reicht
dagegen nicht aus. 

Die Gerichte können die elektronisch eingegangenen
Dokumente unmittelbar weiter verarbeiten und ohne
Medienbruch an andere Beteiligte weiterleiten. Hier-

durch werden Papier-, Druck- und Portokosten ge-
senkt und die Verfahren insgesamt schneller und effi-
zienter. 

Die Teilnahme am elektronischen Rechtsverkehr bei
den Verwaltungsgerichten ist nicht verpflichtend. Die
Gerichte werden zunächst auch weiterhin sämtliche
Schriftsätze in Papierform annehmen. Die Beteiligten
haben so die Möglichkeit, freiwillig Erfahrungen zu
sammeln und sich an die neue Übermittlungsform zu
gewöhnen. 

Nach dem am 16. Oktober 2013 verkündeten Gesetz
zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs soll
spätestens ab dem 1. Januar 2022 der elektronische
Rechtsverkehr zwischen Gerichten und Rechtsanwäl-
ten sowie Behörden in allen Bundesländern verbind-
lich eingeführt sein. 

Niewisch-Lennartz: „Der jetzt eröffnete freiwillige
elektronische Zugang zu sämtlichen Niedersächsi-
schen Verwaltungsgerichten gibt Gelegenheit, sich mit
Bedacht dem ambitionierten Ziel einer bundesweit
einheitlichen Einführung des elektronischen Rechts-
verkehrs zu nähern. Mit den nun einbezogenen Ver-
waltungsgerichten Braunschweig, Göttingen, Hanno-
ver, Oldenburg, Osnabrück und Stade wird der Weg
der technischen Modernisierung innerhalb der Justiz
konsequent weiter beschritten.“
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Auf der einen Seite attraktiv. 
Auf der  anderen exklusiv.
Die private Gruppenversicherung für Rechtsanwälte. 
Profitieren Sie vom umfangreichen Angebot der DKV. 
Ob bei Krankheitskostenvoll-, Zusatz- oder Krankentage-
geldversicherung. 

Ich vertrau der DKV

Einfach anrufen:

Oder vorbeikommen:
DKV Deutsche Krankenversicherung AG

Berliner Allee 14, 30175 Hannover

0511/936 937 0

Jens Schönborn

      

Die Bundesrechtsanwaltskammer teilt mit:
Gesetz zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten

Hier: Verkündung im Bundesgesetzblatt

Sehr geehrte Damen und Herren Kolleginnen und Kol-
legen,

das Gesetz zur Förderung des elektronischen Rechts-
verkehrs mit den Gerichten vom 10.10.2013 ist am
16.10.2013 im Bundesgesetzblatt verkündet worden.

Durch das Gesetz werden neue elektronische Zu-
gangswege für die Anwaltschaft zur Justiz eingerich-
tet. Gem. § 130a ZPO-neu können vorbereitete
Schriftsätze und deren Anlagen zukünftig ab
01.01.2018 als elektronische Dokumente bei Gericht
eingereicht werden. Diese elektronischen Zugangswe-
ge wurden ebenso in das ArbGG, die FGG, das SGG,
die VwGO und in die FGO eingeführt. Ausgenommen

von der elektronischen Einreichung sind lediglich die
Verfassungs- und die Strafgerichtsbarkeit.

Die Anwaltschaft erhält bei der Nutzung der neuen
elektronischen Zugangswege die Wahlmöglichkeit, ob
sie ein elektronisches Dokument entweder mit einer
qualifizierten elektronischen Signatur nach § 2 SigG
oder über einen sicheren Übermittlungsweg bei Ge-
richt einreicht (§ 130a Abs. 3 ZPO-neu, Parallelrege-
lungen in den anderen Verfahrensordnungen). Verwen-
det der Berufsträger einen sicheren Übermittlungs-
weg, muss er ggf. ein elektronisches Dokument zu-
sätzlich qualifiziert elektronisch signieren, wenn das
materielle Recht dies erfordert (z:B. § 126a BGB).

Als sicherer Übermittlungsweg für die Anwaltschaft
ist das besondere elektronische Anwaltspostfach nach
§ 31a BRAO-neu durch das Gesetz eingeführt worden.
Daneben gibt es weitere Übermittlungswege, wie den
Versand über ein De-Mail-Postfach, wenn eine sichere
Anmeldung hierzu erfolgt ist, über das Behördenpost-
fach und über andere bundeseinheitliche Übermitt-
lungswege, die noch nicht definiert sind.

Die BRAK wird gem. § 31a BRAO-neu das besonde-
re elektronische Anwaltspostfach für alle Rechtsan-
wältinnen und Rechtsanwälte in Deutschland ab
01.01.2016 als elektronisches Postfach zur Verfügung
stellen.

Nach den gesetzlichen Bestimmungen wird das beson-
dere elektronische Anwaltspostfach barrierefrei ausge-
staltet sein. Zudem muss der Zugang zum besonderen
elektronischen Anwaltspostfach durch ein sicheres
Verfahren mit zwei voneinander unabhängigen Siche-
rungsmitteln erfolgen. Dies bedeutet, dass die Kombi-
nation zwischen Benutzernamen und Passwort zur An-
meldung nicht ausreicht, sondern dass zusätzlich ein
körperlicher Gegenstand als Sicherungsmittel verwen-
det werden muss. Hierzu ist momentan geplant, z.B.
auch Signaturkarten zu verwenden. Des Weiteren ist
die Existenz des Postfachs an die bestehende Zulas-
sung zur Anwaltschaft geknüpft. Sobald diese erlischt,
muss die Zugangsberechtigung zum besonderen
elektronischen Anwaltspostfach aufgehoben werden.
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Die unterschiedlichen gesetzlichen Regelungen zur
Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs treten
gestaffelt in Kraft. Die Bundesrechtsanwaltskammer
richtet am 01.01.2016 die besonderen elektronischen
Anwaltspostfächer gem. § 31a BRAO ein. Über das
Anwaltspostfach können gem. § 130a ZPO in der gel-
tenden Fassung auf elektronischem Weg, ausschließ-
lich qualifiziert elektronisch signierte Dokumente bei
den Gerichten eingereicht werden. Dies gilt jedoch nur
für die Gerichte, die den elektronischen Rechtsverkehr
zu diesem Zeitpunkt eröffnet haben. Rechtsanwälte
werden über das besondere elektronische Anwalt-
spostfach zudem mit anderen Rechtsanwälten kommu-
nizieren können (Zustellung Anwalt zu Anwalt, § 195
ZPO).

Die Zustellung wird im Rahmen des elektronischen
Rechtsverkehrs ab 01.01.2016 durch ein elektroni-
sches Empfangsbekenntnis, das in strukturierter ma-
schinenlesbarer Form übermittelt wird, nachgewiesen
werden. Dabei ist vorgesehen, dass alle Rechtsanwäl-
tinnen und Rechtsanwälte einen sicheren Übermitt-
lungsweg, wie insbesondere das besondere sichere
Anwaltspostfach, für Zustellungen elektronischer Do-
kumente durch die Gerichte eröffnen (§174 Abs. 3
Satz 3 und 4 ZPO-neu). Damit wird die Anwaltschaft
zu einer passiven Erreichbarkeit im elektronischen
Rechtsverkehr verpflichtet.

Das Gesetz schreibt weiterhin vor, dass der elektroni-
sche Zugang zur Justiz ab dem 01.01.2018 zu allen
deutschen Gerichten ermöglicht wird ( § 130 ZPO-neu
und die entsprechenden Parallelregeln).
Das Gesetz erlaubt den Landesjustizverwaltungen je-
doch, die Eröffnung des elektronischen Rechtsver-
kehrs bis zum 31.12.2019 zu verschieben („Opt-Out“).
Nach dem Gesetzeswortlaut kann diese Entscheidung
jedoch nur von allen Ländern gemeinsam getroffen
werden. Deshalb ist momentan nicht davon auszuge-
hen, dass ein späterer Zeitpunkt entscheidend sein
wird.

Spätestens ab 01.01.2022 wird die elektronische Ein-
reichung von Schriftsätzen und Anlagen für die An-
waltschaft verpflichtend. Die händische Einreichung
wird unzulässig. Von dieser Verpflichtung ausgenom-
men sind Urkunden in Urkundsverfahren. Das Gesetz
sieht vor, dass jede Landesjustizverwaltung den ver-
pflichtenden elektronischen Rechtsverkehr separat auf
den 01.01.2020 oder auf den 01.01.2021 vorverlegen
kann (sog. „Opt In“). Dies ist jedoch nur dann zuläs-
sig, wenn allen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwäl-
ten die freiwillige Nutzung des besonderen elektroni-
schen Anwaltspostfachs bzw. der anderen elektroni-
schen Versandmöglichkeiten mindestens zwei Jahre
freiwillig ermöglicht wurde. Sofern die Landesregie-
rungen von der Möglichkeit des „Opt-Out“ Gebrauch
gemacht haben, kann ein Inkrafttreten der verpflich-
tenden Benutzung nur zum 01.01.2021 erfolgen.

Die verpflichtende Einführung des elektronischen
Rechtsverkehrs gem. § 130d ZPO-neu (parallel in den
anderen Verfahrensordnungen) bezieht sich sowohl
auf die Versendung über die sicheren Übermittlungs-
wege (und damit auf das besondere elektronische An-
waltspostfach), als auch auf die Versendung mittels
qualifizierter elektronischer Signatur gem. § 2 SigG.

Eine händische Einreichung bleibt ausnahmsweise
auch nach dem 01.01.2022 für die Anwaltschaft zuläs-
sig, wenn der elektronische Versand vorübergehend
aus technischen Gründen nicht möglich ist. Die Un-
möglichkeit des Versandes ist dann unverzüglich
glaubhaft zu machen.

Zudem wird durch das Gesetz ein zentrales, länder-
übergreifendes elektronisches Schutzschriftenregister
ab 01.01.2016 eingeführt (§ 945a ZPO-neu).

Verweis auf 3786 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2013
Teil I Nr. 62 vom 16.10.2013
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The World Justice Project – Rule of Law Index

Sehr geehrte Damen und Herren Kolleginnen und
Kollegen,

das World Justice Project bittet uns für die Erstellung
des nächsten Rule of Law Indexes um Mithilfe, um
Rechtsanwälte zu finden, die an dem Fragebogen teil-
nehmen, welcher Bestandteil für die Auswertung zum
Rule of Law Index sein wird. Hierzu gibt es zunächst
für interessierte Kollegen die Möglichkeit, sich unter
http://www.surveygizmo.com/s3/1393003/WJP-
QRQ-2013-Data-Collection zu registrieren, um im
Anschluss eine formale Einladung zur Teilnahme an
der Umfrage zu erhalten. Gesucht werden Rechtsan-
wälte, die im Zivil- und Handelsrecht, im Verfas-
sungsrecht, im Bürgerlichen Recht, im Strafrecht, im
Arbeitsrecht oder im Öffentlichen Gesundheitswesen
tätig sind.

Der Rule of Law Index ist für die BRAK von beson-
derer Bedeutung, da hieran die Initiative „Law Made

in Germany“ gemessen wird und verlässliche Zahlen
zur Frage des Zugangs zum Recht geliefert werden.
Deutschland hat im letzten Report bei 97 gelisteten
Ländern in den einzelnen Kategorien die Plätze 3 bis
16 belegt, im Schnitt Platz 11. Bei der Kategorie „Ci-
vil Justice“, unter die auch der Zugang zum Recht
fällt, belegt Deutschland Rang 3 hinter Norwegen und
den Niederlanden (im Jahr 2011 war es noch Rang 2).
Wir würden Sie bitten, interessierte Kollegen auf den
Fragebogen aufmerksam zu machen. Bei Interesse an
der Teilnahme an der Umfrage ist es erforderlich, sich
unter oben genanntem Link zu registrieren. Der Frage-
bogen kann auf Englisch, Französisch oder Spanisch
beantwortet werden. Fu ̈r Rückfragen stehe ich gern
zur Verfügung.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Rechtsanwältin Christina Hofmann Referentin

Oberlandesgerichte im Vergleich -
Rechtsanwaltsbefragung im März 2014
Das Oberlandesgericht Braunschweig wird im März
2014 eine Online-Befragung der Rechtsanwältinnen
und Rechtsanwälte des OLG-Bezirks durchführen.
Ziel der Befragung ist es festzustellen, wie zufrieden
die Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte mit „ihrem
Oberlandesgericht“ sind. Hintergrund der Befragung
ist ein Vergleichsring von insgesamt 16 Oberlandesge-
richten, die ihm Rahmen ihres Qualitätsmanagements
die Verfahrensabläufe, die Mitarbeiter- und Kundenz-
ufriedenheit miteinander vergleichen, um eventuelle
Verbesserungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Eine erste

Befragung sowohl der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter als auch der „Kunden“, d. h. der Rechtsanwältinnen
und Rechtsanwälte und Präsidialgerichtsverwaltun-
gen, hatte bereits im Jahr 2007 stattgefunden. Einzel-
heiten zu der anstehenden Wiederholungsbefragung
und der Link zur Online-Befragung werden in der Fe-
bruar-Ausgabe der Kammermitteilungen veröffent-
licht. Das Oberlandesgericht Braunschweig hofft auf
eine rege Beteiligung. Die Ergebnisse der Befragung
sollen ebenfalls in den Kammermitteilungen veröf-
fentlicht werden.
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Mitteilungen
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Ausländische Rechtsanwälte in der Bundesrepublik

Zum 01.01.2013 waren in der Bundesrepublik insge-
samt 741 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte aus
anderen Staaten tätig. Laut einer jetzt veröffentlichten
Statistik der BRAK waren dabei 474 Kolleginnen und
Kollegen nach dem Gesetz über die Tätigkeit europäi-
scher Rechtsanwälte in Deutschland (EuRAG) und

267 nach § 206 BRAO, der die Berufsausübung von
Angehörigen eines Mitgliedstaates der Welthandelsor-
ganisation regelt, hier tätig. Insgesamt ist die Zahl aus-
ländischer Rechtsanwälte gegenüber dem Vorjahr wei-
ter angestiegen.
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STAR-Bericht 2012 fur̈ das Wirtschaftsjahr 2010

Sehr geehrte Damen und Herren Kolleginnen und
Kollegen,

das Institut für Freie Berufe (IFB) legte den Bericht
STAR 2012 für das Wirtschaftsjahr 2010 vor. Es ist
der 15. Bericht zu den empirischen Erhebungen zur
beruflichen und wirtschaftlichen Lage und Entwick-
lung der deutschen Anwaltschaft seit 1993. Seit 2004
finden die STAR-Erhebungen im Zwei-Jahres-Rhyth-
mus statt.
Die Ergebnisse der Umsatz- und Einkommensent-
wicklung der Rechtsanwälte der Jahre 1996 bis 2008
wurden bereits in Heft 3/2011 der BRAK-Mitteilun-
gen veröffentlicht (Eggert, Umsatz- und Einkom-
mensentwicklung der Rechtsanwälte 1996 bis 2008,
BRAK-Mitt. 2011, 118).

Zusammenfassend darf ich Ihnen die wesentlichen Er-
gebnisse des STAR-Berichts 2012 darstellen:

1. Die Ru� cklaufquote entspricht mit 32 % der vom
Jahr 2010 und ist weiterhin als sehr gut zu be-
zeichnen. Die Repräsentativität der Daten ist ge-
währleistet.

2. Hinsichtlich der Kanzleiform lässt sich festhal-
ten, dass im Westen der Anteil der Rechtsanwälte
in Einzelkanzleien gegenu ̈ber 2008 sank (2010:
64 %, 2008: 69 %). Entsprechend stieg der Anteil
der Rechtsanwälte in Sozietäten von 31 % im
Jahre 2008 auf 36 % im Jahr 2010.

3. Der durchschnittliche persönliche Honorar-
umsatz aus selbständiger Tätigkeit bei Voll-
zeit-Anwälten lag im Westen 2010 bei 187.000
Euro (2008: 171.000 Euro), Anwälte 205.000
Euro, Anwältinnen 124.000 Euro (Median
148.000 Euro/160.000 Euro/97.000 Euro), im
Osten bei 136.000 Euro (2008: 121.000 Euro),
Anwälte 155.000 Euro, Anwältinnen 92.000 Euro
(Median 110.000 Euro/123.000 Euro/75.000
Euro).
Im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2008 stellt sich
heraus, dass Vollzeit-Anwälte insgesamt in West

und Ost einen höheren persönlichen Honorarum-
satz erreichten. Deutliche Steigerungen in den
Umsätzen zeigen sich bei den Rechtsanwältinnen
sowohl im Westen als auch im Osten. So lag auch
der Median der Honorarumsätze der Rechtsan-
wälte bundesweit 2010 höher als im Wirtschafts-
jahr 2008.

4. Der durchschnittliche persönliche Honorar-
umsatz aus selbstständiger Tätigkeit betrug im
Westen bei überwiegend selbstständigen Rechts-
anwälten 167.000 Euro, bei überwiegend An-
waltsnotaren 266.000 Euro.
Trotz geringen Verlusts gegenu ̈ber dem Wirt-
schaftsjahr 2008 (269.000 Euro) wird hier deut-
lich, dass die Rechtsanwaltstätigkeit mit Notariat
den Umsatz erheblich steigert.

5. Der persönliche Honorarumsatz bei Fachan-
wälten lag durchschnittlich höher als der durch-
schnittliche Honorarumsatz insgesamt (West:
210.000 Euro; Ost: 178.000 Euro) und hat sich im
Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2008 sowohl im
Westen (193.000 Euro) als auch im Osten
(165.000 Euro) deutlich gesteigert.
Nicht spezialisierte Anwälte konnten einen
durchschnittlichen persönlichen Honorarumsatz
im Westen von 137.000 Euro und im Osten von
82.000 Euro erzielen. Diese Ergebnisse liegen so-
wohl im Westen (119.000 Euro) als auch im Os-
ten (71.000 Euro) über denen des Wirtschaftsjah-
res 2008. Nur spezialisierte Anwälte erzielten
im Westen 183.000 Euro (2008: 170.000 Euro);
im Osten 122.000 Euro (2008: 116.000 Euro) per-
sönlichen Honorarumsatz.

6. Der durchschnittliche persönliche Honorar-
umsatz betrug bei Sozietäten gesamt im Westen
235.000 Euro (2008: 226.000 Euro), im Osten
163.000 Euro (2008: 139.000 Euro) und lag deut-
lich u ̈ber dem Honorarumsatz der Einzelkanz-
leien gesamt (West: 152.000 Euro; Ost: 115.000
Euro).

7. Interessant ist, dass der durchschnittliche per-
sönliche Honorarumsatz im Westen sowohl bei
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lokalen Sozietäten zunahm (2008: 201.000 Euro,
2010: 215.000 Euro) als auch bei den Sozietäten
insgesamt (2008: 226.000 Euro, 2010: 235.000
Euro). Hingegen nahm er bei den u ̈berörtlichen
Sozietäten von 363.000 Euro im Jahr 2008 auf
341.000 Euro im Jahr 2010 ab. Allerdings stieg
der Median von 250.000 Euro im Jahr 2008 auf
289.000 Euro im Jahr 2010, sodass davon auszu-
gehen ist, dass der persönliche Honorarumsatz in
überörtlichen Sozietäten zwar gestiegen ist, deut-
liche Ausreißer nach oben gegenu ̈ber dem Jahr
2008 jedoch ausgeblieben sind, sodass der durch-
schnittliche Honorarumsatz gesunken ist. Im Os-
ten stieg der durchschnittliche persönliche Hono-
rarumsatz in allen Sozietätsformen.

8. Der durchschnittliche persönliche Überschuss
aus selbstständiger Tätigkeit bei Vollzeit-An-
wälten gesamt lag im Westen bei 84.000 Euro
(2008: 76.000 Euro) und im Osten bei 60.000
Euro (2008: 50.000 Euro). Der durchschnittliche
persönliche Überschuss im Osten betrug damit
etwa 71 % gegenüber dem im Westen und hat sich
zum Wirtschaftsjahr 2008 (66 %) etwas verbes-
sert. Bundesweit lag der persönliche Überschuss
der männlichen Kollegen u ̈ber dem jeweiligen
Gesamtdurchschnitt (West: 93.000 Euro; Ost:
69.000 Euro) und der der Anwältinnen deutlich
darunter (West: 52.000 Euro; Ost: 40.000 Euro).
Die Anwältinnen erreichten somit im Westen und
im Osten nur knapp mehr als die Hälfte des Über-
schusses ihrer männlichen Kollegen (West: 56 %;
Ost: 58 %).

9. Gemessen am Alter erzielten im Westen die 50
Jahre und Älteren einen höheren persönlichen
Überschuss als die Gruppen „40 bis unter 50“ und
„bis unter 40“ (92.000 Euro/ 76.000 Euro/53.000
Euro), wobei die Altersstufe „40 bis unter 50“
unter den Werten des Wirtschaftsjahres 2008
liegt. Im Osten dagegen erzielt diese Altersgrup-
pe den höchsten Überschuss (59.000 Euro/75.000
Euro/39.000 Euro).

10. Der durchschnittliche persönliche Überschuss
bei selbstständiger Tätigkeit der überwiegend als
Anwaltsnotar tätigen Vollzeit-Anwälte lag auch
im Wirtschaftsjahr 2010 deutlich höher als der
von überwiegend selbstständigen Rechtsanwälten
(111.000 Euro/77.000 Euro).

11. Während die Fachanwälte im Westen mit durch-
schnittlich 96.000 Euro nur einen leicht höheren
Überschuss erzielten als 2008 (92.000 Euro), ist
der durchschnittliche persönliche Überschuss der

Fachanwälte im Osten von 70.000 Euro wieder
auf 83.000 Euro gestiegen. Auch spezialisierte
Anwälte konnten 2010 im Westen (78.000 Euro)
einen höheren durchschnittlichen Überschuss er-
zielen als im Wirtschaftsjahr 2008 (72.000 Euro),
im Osten stieg der Wert ebenfalls von 47.000
Euro auf 50.000 Euro. Die Anwälte ohne Spezia-
lisierung konnten 2010 im Westen ihren persön-
lichen Überschuss auf 63.000 Euro steigern, wo-
hingegen nichtspezialisierte Anwälte im Osten
nur eine geringfügige Steigerung auf 35.000 Euro
erzielen konnten. (2008: 50.000 Euro; 30.000
Euro).

12. Einzelkanzleien gesamt erzielten 2010 im West-
en einen durchschnittlichen persönlichen Über-
schuss von 63.000 Euro, im Osten 48.000 Euro.
Der Überschuss in Sozietäten gesamt lag im
Westen durchschnittlich bei 114.000 Euro und im
Osten bei 75.000 Euro. Hier konnte bundesweit
im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2008 eine er-
hebliche Steigerung verzeichnet werden (105.000
Euro/60.000 Euro).

13. Im Wirtschaftsjahr 2010 rechneten 44 % der An-
wälte im Westen überhaupt nicht auf Zeithono-
rarbasis ab (2008: 41 %). Im Osten nahm der An-
teil der Abrechnung über Zeithonorar mit 37 %
gegenüber dem Vorbericht (2008: 41 %) hingegen
zu.

14. Die durchschnittlichen Regelstundensätze bei
der Abrechnung über Zeithonorar lagen 2010 im
Westen bei 179 Euro, im Osten bei 147 Euro.
Die durchschnittlich niedrigsten Stundensätze
lagen im Westen bei 136 Euro, im Osten bei 113
Euro. Die durchschnittlich höchsten Stundensät-
ze betrugen im Westen 225 Euro, im Osten 190
Euro. Somit lagen die durchschnittlich höchsten
Stundensätze im Osten etwa 15,6 % unter denen
im Westen (2008: etwa 22,4 %).

15. Die durchschnittlichen Regelstundensätze bei
der Abrechnung über Zeithonorar nach Speziali-
sierung lagen bei Fachanwälten im Westen bei
192 Euro (nur spezialisierte: 176 Euro; keine Spe-
zialisierung: 146 Euro) und im Osten bei 156
Euro (nur spez: 148 Euro; keine Spez.: 121 Euro).
Die durchschnittlich niedrigsten Stundensätze
lagen bei den Fachanwälten im Westen bei 148
Euro (nur spez.: 134 Euro; keine Spez.: 100 Euro)
und im Osten bei 119 Euro (nur spez.: 112 Euro;
keine Spez.: 94 Euro). Die durchschnittlichen
Höchststundensätze von Fachanwälten lagen im
Westen bei 234 Euro (nur spez.: 227 Euro; keine
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Spez.: 185 Euro) und im Osten bei 196 Euro (nur
spez.: 192 Euro; keine Spez.: 163 Euro).

16. Die durchschnittlichen Kostenanteile von
Rechtsanwaltskanzleien gemessen am Umsatz
lagen 2010 im Osten insgesamt leicht höher als
im Westen (Osten: 56 %; Westen: 55 %). Die Per-
sonalkosten betrugen im Osten durchschnittlich
20 % des Umsatzes, im Westen ebenfalls. Die
Kostenanteile der Sach- und Betriebskosten wa-
ren im Osten ähnlich wie im Westen (Osten: 36
%; Westen 35 %). Bei den Einzelkanzleien von
Vollzeitanwälten und Sozietäten lagen die
durchschnittlichen Kostenanteile im Osten bei 57
% (Personalkosten: 20 %; Sach- und Betriebskos-
ten: 37 %) und im Westen bei 56 % (Personalkos-
ten: 21 %; Sach- und Betriebskosten: 35 %) des
Umsatzes.

17. Insgesamt 33 % der Kanzleien im Westen über-
nahmen keine Prozesskostenhilfemandate, im
Osten hatten 19 % der Kanzleien keinen Anteil
von Prozesskostenhilfe am Gesamtumsatz.

18. Das Bruttoeinkommen der angestellten
Rechtsanwälte insgesamt im Wirtschaftsjahr
2010 betrug im Westen 50.000 Euro (Einzelkanz-
leien: 38.000 Euro; Sozietäten: 53.000 Euro) und
im Osten 36.000 Euro (Einzelkanzleien 25.000
Euro; Sozietäten: 39.000 Euro). Damit betrug das
Bruttoeinkommen der angestellten Rechtsanwälte
im Osten 72 % von dem der angestellten Anwälte
im Westen.

19. Das Bruttoeinkommen der als freie Mitarbei-
ter tätigen Rechtsanwälte betrug 2010 im West-
en 34.000 Euro und 36.000 Euro im Osten.

20. Das Bruttoeinkommen der Syndici betrug im
Westen 81.000 Euro, im Osten 57.000 Euro.

21. Bei der Einschätzung der beruflichen und wirt-
schaftlichen Zukunft im Wirtschaftsjahr 2010
gaben 20 % der befragten Rechtsanwälte im
Westen und 19 % im Osten an, das Jahr 2012 wer-
de für sie schlechter werden als 2011, 49 % im
Westen und 46% im Osten geben an, es werde in
etwa wie 2011 und 32 % im Westen und 36 % im
Osten gaben an, es werde besser als 2011.
In der Auswertung für das Wirtschaftsjahr 2010
gaben 22 % im Westen und 23 % im Osten an,
dass es weniger erfolgreich als erwartet gewesen
sei. 67 % im Westen und 66 % im Osten gaben an,
das Jahr verlief wirtschaftlich und beruflich etwa
wie erwartet, für 12 % aller Befragten bundesweit
lief das Wirtschaftsjahr 2010 erfolgreicher als er-
wartet. Für das Wirtschaftsjahr 2011 gaben sogar

37 % im Westen und 39 % im Osten einen erfolg-
reicheren Verlauf als erwartet an.
Für das Wirtschaftsjahr 2012 erwarten 20 % im
Westen und 19 % im Osten eine Verschlechterung
gegenüber 2011, 49 % im Westen und 46 % im
Osten eine etwa gleichbleibende Lage und 32 %
im Westen und 36 % im Osten eine Verbesserung.

22. 15 % der Rechtsanwälte wären bereit, Kanzleien
oder Sozietätsanteile käuflich zu erwerben. Be-
trachtet man die Bereitschaft nach Bundesgebiet,
würden 18 % im Osten und 12 % im Westen
Kanzleien oder Sozietätsanteile käuflich erwer-
ben. Die Befragten der neuen Bundesländer
könnten im Falle eines Kaufs 55.000 Euro (Ten-
denz steigend), ihre Kollegen aus den alten
Bundesländern könnten 66.000 Euro (stark
rückläufig) an eigenen Mitteln aufbringen.

Eine erste Auswertung ist in Heft 4/2013 der BRAK-
Mitteilungen veröffentlicht. Frau Eggert steht Ihnen
gerne auch fu ̈r Veröffentlichungen in Ihren Mittei-
lungsblättern zur Verfügung.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Rechtsanwältin Julia von Seltmann Geschäftsführerin
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BRAK-Information RVG

Die BRAK-Information RVG sind neu erschienen. Die
Broschüre wurde anlässlich der Verabschiedung des 2.
Kostenrechtsmodernisierungsgesetzes neu aufgelegt.
Eingearbeitet sind bereits auch die Änderungen durch
das Gesetz zur Einführung einer Rechtsbehelfsbeleh-
rung im Zivilprozess sowie zur Änderung anderer Vor-
schriften, die am 01.01.2014 in Kraft treten werden.
Neben dem Gesetzestext enthält das Heft zahlreiche
Tabellen zu den anwaltlichen und den gerichtlichen
Gebühren.

Aus dem Inhalt:
• Gesetzestext RVG
• Rechtsanwaltsgebühren nach § 13 RVG
• Gebührentabelle
• Gebühren in Strafsachen
• Gebühren in Bußgeldsachen
• Gerichtsgebührentabelle
• Kostenrisikotabelle
• Stichwortverzeichnis

Die Broschüre kann zum Preis von 2,90 Euro zzgl.
Versand bei der BRAK unter bestellungen@brak.de
angefordert werden.
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Ausbildungsmesse vocatium 2014

Die RAK Braunschweig möchte Sie auch in diesem
Jahr wieder auf die Ausbildungsmesse vocatium hin-
weisen. 

Die Messe wird am Dienstag, den 27.05.2014, und am
Mittwoch, den 28.05.2014, jeweils von 8:30 Uhr bis
14:45 Uhr in der Stadthalle Braunschweig stattfinden.

Die Rechtsanwaltskammer wird -  wie schon im Jahre
2013 - vor Ort mit ihrem Messestand vertreten sein
und für die Ausbildungsberufe der ReFa und ReNo-
Fachangestellten werben.

Gerne können Sie uns auch wieder Stellenangebote
zukommen lassen, die wir auf Wunsch auf unserem
Messestand auslegen werden.

Falls Sie Interesse haben uns bei einigen Gesprächen
mit den Schülern zu unterstützen, bitten wir um Kon-
taktaufnahme mit Frau Bäse. 

Telefon: 0531/12335-12 oder per Mail: abaese@rak-
braunschweig.de

70. Deutscher Juristentag 2014 in Hannover – Save the date!

2014 ist Niedersachen erstmals seit über 20 Jahren
wieder Ausrichtungsbundesland des Deutschen Juris-
tentages. Vom 16. bis 19. September 2014 wird im
Hannover Congress Centrum der 70. Deutsche Juris-
tentag stattfinden.

Bitte merken Sie sich bereits heute den Termin vor.
Nähere Informationen zum Deutschen Juristentag und
zu den Themen des 70. Deutschen Juristentages kön-
nen Sie dem Internetauftritt www.djt.de entnehmen.

Kammerversammlung 2014

Wir bitten Sie, sich schon jetzt den Termin für die nächste Kammerversammlung zu notieren. Diese fin-
det am Mittwoch, den 26.03.2014,  um 15:00 Uhr statt. 
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Personalnachrichten

Neuzulassungen
vom 09.08.2013 bis 05.11.2013

Name, Vorname Amtsgericht 
Bruns, Stephan Braunschweig
Komanek, Thomas Braunschweig
Kühne, Simone Braunschweig
Warnecke, Dennis Braunschweig
Nebelung, Thomas Goslar
Monzavi, Schaghaiegh Helmstedt
Koppik, Imke Wolfsburg
Pieper, Eckhard Reiner Wolfsburg
Behrend, Peter Göttingen
Hagemann, Kareba Göttingen
Neumeyer, Stefan Göttingen
Tadjerpisheh, Michka Göttingen
Pete, Frauke Katlenburg

Anderweitige Zulassungen
vom 09.08.2013 bis 05.11.2013

Name, Vorname Amtsgericht 
Fürniß, Tobias  Göttingen
Walther, Nikolaus Braunschweig
Dr. Kuschel-Knollmann, Amelia Adelebsen

Löschungen
Vom 07.08.2013 bis 05.11.2013

Name, Vorname Amtsgericht 
Abovski, Vladimir Braunschweig
Maier, Sarah Viktoria Luise Braunschweig
Miskiewicz, Georg Braunschweig 
Johannes, Olaf Goslar
Lemmen, Stephan Helmstedt
Kempa, Christian Wolfsburg
Borchard, Oliver Göttingen
Keune, Heinz Göttingen
Lange, Achim  Göttingen
Petzold, Lutz Göttingen
Schulten, Sebastian Göttingen
Naumann, Wolfgang Gieboldehausen
Kohl, Marc Matthias, Dr. Rosdorf
Kerll, Christina kanzleipflichtbefreit

Neue Fachanwaltszulassungen
Arbeitsrecht:
Frau Rechtsanwältin Sarah Kintzel aus Einbeck

mit Urkunde vom 11.09.2013
Herr Rechtsanwalt Detlef Dreymann aus Bad Sachsa

mit Urkunde vom 11.09.2013
Herr Rechtsanwalt André Kappel aus Braunschweig

mit Urkunde vom 18.11.2013
Herrn Rechtsanwalt Fabian Frank aus Braunschweig

mit Urkunde vom 19.11.2013

Familienrecht:
Frau Rechtsanwältin Barbara Kästner aus Braunschweig

mit Urkunde vom 19.11.2013
Frau Rechtsanwältin Jessica Heine aus Goslar

mit Urkunde vom 19.11.2013
Frau Rechtsanwältin Patricia Cierpisz aus Wolfsburg

mit Urkunde vom 19.11.2013

Gewerblicher Rechtsschutz:
Herr Rechtsanwalt Sascha John aus Göttingen

mit Urkunde vom 05.11.2013

Handels- und Gesellschaftsrecht:
Herr Rechtsanwalt Dr. Jörg Rösing aus Rosdorf

mit Urkunde vom 18.11.2013

Steuerrecht
Herr Rechtsanwalt Jan Hahlweg aus Braunschweig

mit Urkunde vom 05.11.2013

Verkehrsrecht:
Herr Rechtsanwalt André Scherwing aus Braunschweig

mit Urkunde vom 20.08.2013
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Rechtsanwälte/innen:

40 Jahre
Frau Rechtsanwältin und Notarin Christa Friedrich aus Göttingen ist
seit Oktober 1973 zugelassen.
Herr Rechtsanwalt und Notar Friedrich Lehmann aus Braunschweig
ist seit Dezember 1973 zugelassen.

30 Jahre
Herr Rechtsanwalt und Notar Daniel Behsad Araschmidt aus Göt-
tingen ist seit Juli 1983 zugelassen.
Frau Rechtsanwältin Karin Babke-Hauk aus Braunschweig ist seit
Dezember 1983 zugelassen.
Herr Rechtsanwalt und Notar Frank Brüning aus Osterode ist seit
November 1983 zugelassen.
Herr Rechtsanwalt und Notar Horst Byszweksi aus Vienenburg ist
seit Dezember 1983 zugelassen.
Herr Rechtsanwalt und Notar Herwarth Glahe aus Duderstadt ist
seit Oktober 1983 zugelassen.
Herr Rechtsanwalt und Notar Michael Ludewig aus Braunschweig
ist seit September 1983 zugelassen.
Frau Rechtsanwältin und Notarin Doris Quade aus Göttingen ist
seit Oktober 1983 zugelassen.
Herr Rechtsanwalt und Notar Erwin Ritter aus Braunschweig ist seit
November 1983 zugelassen.
Herr Rechtsanwalt Thomas Rössing-Schmalbach aus Duderstadt ist
seit November 1983 zugelassen.
Herr Rechtsanwalt und Notar Axel Schimmelpfennig aus Goslar ist
seit September 1983 zugelassen.

Jubiläen
Der Vorstand der Rechtsanwaltskammer Braunschweig gratuliert allen Kolleginnen und Kollegen sowie den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern in den Anwaltsbüros, die in den zurückliegenden Monaten auf eine besonders langjährige Tätigkeit
zurückblicken können.
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Mitarbeiter/innen:

10-jähriges Firmenjubiläum bei Appelhagen Partnerschaft Rechts-
anwälte Steuerberater
Herr Detlev Benke nahm im Oktober 2003 seine Tätigkeit als Bü-
robote in dem Braunschweiger Büro der Appelhagen Partnerschaft
auf. Er ist bei Kollegen und Mitarbeitern aufgrund seiner Zuverläs-
sigkeit und zuvorkommenden Art sehr geschätzt. Die Kanzlei dankt
ihm herzlich für die bisherig geleistete Arbeit und freut sich auf wei-
tere gemeinsame und erfolgreiche Jahre. 

Frau Rechtsanwältin Birgit Schlüter aus Braunschweig ist seit No-
vember 1983 zugelassen.
Herr Rechtsanwalt und Notar Michael Schlüter aus Braunschweig
ist seit Dezember 1983 zugelassen.
Herr Rechtsanwalt und Notar Hans-Joachim Throl aus Wolfsburg ist
seit September 1983 zugelassen.
Frau Rechtsanwältin und Notarin Gabriele Werder aus Moringen
ist seit Oktober 1983 zugelassen.
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Veranstaltungen

Seminare/Fortbildungen

Auch in den nächsten Monaten bietet die Rechtsanwaltskammer Braunschweig wieder Fortbildungs- und Fachanwaltssemi-
nare an. Wegen der Umzugsvorbereitungen sind derzeit erst wenige Seminare geplant. Wir werden aber in den nächsten
Monaten unser Seminarangebot auch für den Fortbildungsnachweis gem. § 15 FAO noch erweitern. Die aktuellen Veran-
staltungstermine sowie das Anmeldeformular finden Sie als Einleger in der Kammermitteilung oder auf unserer Internetseite
www.rak-braunschweig.de unter der Rubrik „Mitglieder/Fortbildung und Termine“.

Bitte merken Sie sich bereits jetzt folgende Termine vor:

15.03.2014 Praktikerseminar: Emailsicherheit im Internet
13:30 – 18:00 Uhr Referent: Dipl. Ing. Hans Höfken,

19.03.2014 Praktikerseminar Arbeitsrecht
13:30 – 19:00 Uhr Aktuelles Bestandschutzrecht

Referent: Prof. Dr. Gert-Albert Lipke,
Präsident das Landesarbeitsgerichts Niedersachsen
Anerkennung gem. § 15 FAO

18.06.2014 Seminar für Auszubildende und Mitarbeiter
13:00 – 19:00 Uhr „Der richtige Draht zum Mandanten“

Referentin: Brigitte Worg,
Geschäftsführerin der Rechtsanwaltskammer Sachsen-Anhalt
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Centrum für Europarecht
Crashkurse "Europarecht"

2014 bietet das CEP wieder Crashkurse zum Europarecht an, die sich in der Vergangenheit vielfach bewährt haben. Fol-
gender Termin steht bisher fest:

• 13. Und 14. März 2013, Universität Passau.

Der Crashkurs Europarecht richtet sich an Juristen aus den Berufsfeldern Justiz, Verwaltung und Anwaltschaft sowie an Unter-
nehmensjuristen, die den wachsenden Einfluss des Europarechts auf das von Ihnen anzuwendende nationale Recht in ihrem
beruflichen Alltag erleben und sich für die Herausforderungen im Umgang mit dem stetig Veränderungen unterliegenden Eu-
roparecht wappnen möchten.

Ausführlichere Informationen sowie ein schriftliches Anmeldeformular finden Sie unter:
www.cep-passau.eu

Centrum für Europarecht an der Universität Passau e.V. (CEP)
Annika Jacobs
Innstraße 40, 94032 Passau
Tel.: 0851/509-2395
Fax: 0851/509-2396
E-Mail: cep@uni-passau.de
Internet: www.cep-passau.eu
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